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Beschluss (gegen die Stimme der Bayernpartei):

1. Für das Projekt „azuro - Ausbildungszukunftsbüro" werden dem Träger 

Kreisjugendring München Stadt für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2021 Mittel bis 

zu einer Höhe von 286.381,84 Euro als Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Die 

notwendigen Mittel für 2020 stehen im Produkt 44331300 „Förderung von 

Qualifizierung“ bei der Finanzposition 7910.718.0000.1 „Wirtschaftliche 

Angelegenheiten; Zuweisung an übrige Bereiche - Jugendsonderprogramm“ 

vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 aus dem vorhandenen 

Budget zur Verfügung. Die Mittel für das Förderjahr 2021 stehen beim Produkt 

44331300 „Förderung von Qualifizierung“ vorbehaltlich der Beschlussfassung zum 

Haushalt 2021 aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung.

2. Für das Projekt „Servicestelle Berufsbezogene Jugendarbeit“ werden dem Träger 

Kreisjugendring München Stadt für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2021 Mittel bis 

zu einer Höhe von 318.076,08 Euro als Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Die 

notwendigen Mittel für 2020 stehen im Produkt 44331300 „Förderung von 

Qualifizierung“ bei der Finanzposition 7910.718.0000.1 „Wirtschaftliche 

Angelegenheiten; Zuweisung an übrige Bereiche - Jugendsonderprogramm“ 

vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 aus dem vorhandenen 

Budget zur Verfügung. Die Mittel für das Förderjahr 2021 stehen beim Produkt 

44331300 „Förderung von Qualifizierung“ vorbehaltlich der Beschlussfassung zum 

Haushalt 2021 aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung. 

3. Für das Projekt „Jobmentoring“ werden dem Träger Bürgerstiftung zukunftsfähiges 

München für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2021 Mittel bis zu einer Höhe von 

104.759,-- Euro als Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Die notwendigen Mittel für 

2020 stehen im Produkt 44331300 „Förderung von Qualifizierung“ bei der 

Finanzposition 7910.718.0000.1 „Wirtschaftliche Angelegenheiten; Zuweisung an 

übrige Bereiche - Jugendsonderprogramm“ vorbehaltlich der Beschlussfassung zum 
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Haushalt 2020 aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung. Die Mittel für das 

Förderjahr 2021 stehen beim Produkt 44331300 „Förderung von Qualifizierung“ 

vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 aus dem vorhandenen 

Budget zur Verfügung. 

4. Für das Projekt „task force 4“ werden dem Träger Euro-Trainings-Centre e. V. für 

den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2021 Mittel bis zu einer Höhe von 375.530 Euro als 

Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Die notwendigen Mittel für 2020 stehen im Produkt 

44331300 „Förderung von Qualifizierung“ bei der Finanzposition 7910.718.0000.1 

„Wirtschaftliche Angelegenheiten; Zuweisung an übrige Bereiche - 

Jugendsonderprogramm“ vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 

aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung. Die Mittel für das Förderjahr 2021 

stehen beim Produkt 44331300 „Förderung von Qualifizierung“ vorbehaltlich der 

Beschlussfassung zum Haushalt 2021 aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung. 

5. Für das Projekt „pass(t)genau“ werden dem Träger Kolping Bildungsagentur

gemeinnützige GmbH für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2020 Mittel bis zu einer Höhe 

von 107.714,60 Euro als Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Die notwendigen Mittel 

stehen im Produkt 44331300 „Förderung von Qualifizierung“ bei der Finanzposition 

7910.718.0000.1 „Wirtschaftliche Angelegenheiten; Zuweisung an übrige Bereiche - 

Jugendsonderprogramm“ vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 

aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung.

6. Für das Projekt „pass(t)genau für Flüchtlinge“ werden dem Träger Kolping 

Bildungsagentur gemeinnützige GmbH für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2020 

zusätzliche Mittel bis zu einer Höhe von 3.771,90 Euro zur Verfügung gestellt. Die 

notwendigen Mittel stehen im Produkt 44331300 „Förderung von Qualifizierung“ bei 

der Finanzposition 7910.718.0000.1 „Wirtschaftliche Angelegenheiten; Zuweisung an 

übrige Bereiche - Jugendsonderprogramm“ vorbehaltlich der Beschlussfassung zum 

Haushalt 2020 aus dem vorhandenen Budget zur Verfügung.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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